
   

VERHALTEN IN DER SCHULE 

Der Unterricht soll pünktlich beginnen. Wer zu spät kommt, entschuldigt sich. 
 

Fehlt fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn die Lehrkraft, so meldet dies das Klassensprecherteam im Sekretariat. 
 

Fachräume und Sportstätten dürfen nur in Anwesenheit der Fachlehrkräfte betreten werden.  
Die Sportstätten sind nur in Sportkleidung und mit geeigneten Schuhen zu betreten. 
 

Gastklassen respektieren die Gestaltung des Klassenzimmers. 
 

Alle verhalten sich grundsätzlich so, dass der Unterricht anderer Klassen nicht gestört wird. 
 

Für Essen und Trinken ist während der Pausen genügend Zeit. Ausnahmen genehmigt die jeweilige Lehrkraft. 
 

Alle halten das Schulgebäude und das Schulgelände sauber und ordentlich. 
 

Wir gehen sorgsam und pfleglich mit eigenem, fremdem und schulischem Eigentum um und melden 
Schadensfälle sofort. 
 

Am Ende einer Schulstunde wird die Tafel gewischt. Vor Verlassen eines Raumes stellt die Klasse die Stühle hoch, 
schaltet alle Geräte aus, schließt die Fenster und fegt bei Bedarf. 
 

Angemessene Kleidung halten wir in einer Schule für selbstverständlich. 
 

Private mobile digitale Endgeräte dürfen nur im Oberstufenraum, in der Mittagspause (nicht jedoch in der 
Mensa), in Notfällen oder bei Erlaubnis durch die Lehrkraft benutzt werden. Diese Einschränkungen gelten nicht 
für die von der Schule gestellten mobilen Endgeräte (siehe hierzu auch die „Tablet-Nutzungsordnung“). 
 

Werbung, Handel und Verkauf können im Schulgelände nur mit Genehmigung der Schulleitung gestattet werden. 
 

 

  PAUSENORDNUNG 

Pausen sind wichtig für die Erholung. Deshalb verlassen die Klassen 5-10 in den großen Pausen das Schulhaus  
und halten sich auf dem Schulhof auf. Bei Extremwetterlagen kann die Pause im Schulgebäude verbracht werden. 

 

Während der Unterrichtszeit ist das Verlassen des Schulgeländes wegen der Aufsichtspflicht nicht gestattet.  
Zum Mittagessen dürfen die Schülerinnen und Schüler während der Mittagspause das Schulgelände verlassen.  

 

SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

In Krisensituationen befolgen alle strikt die Anweisungen der Lehrkräfte, Polizei und Feuerwehr.  
Bei Alarm gelten spezielle Regelungen. 
 

Bei Unfällen in der Schule oder auf dem Schulweg ist das Sekretariat zu verständigen.  
 

Fahrräder sind auf den dafür vorgesehenen Plätzen so abzustellen, dass niemand dadurch gefährdet wird. 
 

Rauchen, alkoholische Getränke und sonstige Rauschmittel sind auf dem ganzen Schulgelände verboten.  
Bei schulischen Veranstaltungen gelten gesonderte Regelungen. 
 

Umweltbewusstes Verhalten ist uns wichtig; deshalb trennen wir z.B. unseren Müll und sparen Energie.  
  

 
  
  

Die Schulordnung wird zu Beginn eines jeden Schuljahres altersgerecht besprochen. 
Das Schulgesetz des Landes Baden-Württemberg ist übergeordneter Bestandteil dieser Hausordnung. 

An unserer Schule begegnen sich täglich viele Menschen. Es ist deshalb notwendig, dass sich alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft gegenseitig Achtung entgegenbringen und dass Regeln eingehalten werden. Um das 
Zusammenleben in dieser Gemeinschaft für alle Beteiligten angenehm zu gestalten, nehmen wir Rücksicht 
aufeinander und begegnen uns respektvoll. 

 


